
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 30. April 2019  

 
 Nr. 2019/716  

Abrechnung: Hägendorf, Fridaustrasse ausserorts, Strassensanierung Vorprojekt / 
Abklärungen Bärenwilquelle 
  

1. Erwägungen 

Die Gemeinde Hägendorf beschafft das für die Versorgung der Abonnenten benötigte Trink-
und Brauchwasser aus den Buechmatt-/Bärenwilquellen, den Tüfelsschluchtquellen sowie aus 
dem Grundwasserpumpwerk Zelgli in Kappel. 

Für die Gemeinde Hägendorf stellt sich die Frage, ob die künftige Wasserbeschaffung auf der 
weiteren Nutzung der Quellfassungen oder der gesteigerten Entnahme aus dem Grundwasser-
pumpwerk basieren soll. Zur Entscheidungsfindung wurde im Auftrag des Amtes für Umwelt ei-
ne Wirtschaftlichkeitsberechnung erarbeitet, die empfahl, die Buechmatt-/Bärenwilquellen auf-
zugeben und mehr Trink- und Brauchwasser aus dem Grundwasserpumpwerk zu fördern. 

Ein Punkt, der zu dieser Empfehlung führt, sind die baulichen Massnahmen zur Entschärfung 
des Konflikts Kantonsstrasse - Grundwasserschutzzone, die im Vorfeld mit ca. Fr. 800'000.00 be-
ziffert wurden. Zur Verifizierung dieser groben Kostenschätzung wurde ein Vorprojekt mit ei-
nem Kostenvoranschlag ausgearbeitet. Diese Arbeiten werden nun abgerechnet. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Projekt und Bauleitung 15'190.65 
 

Total Aufwendungen 15'190.65 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 

2016, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01224.P 
(aus Reserve) 

  
16'000.00 

  

Total Kredite  16'000.00  16'000.00 

./. Zahlungen an Dritte    15'190.65 

nicht beanspruchter Objektkredit  809.35 
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2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  15'190.65   
Total Gemeindebeitrag: 5.00 % von Fr. 15'190.65    759.55 
./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    600.00 

restlicher Gemeindebeitrag    159.55 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über das Vorprojekt und die Erstellung eines Kostenvoranschlages für 
die Entscheidungsfindung zur weiteren Nutzung der Bärenwilquelle in Hägendorf, im 
Gesamtbetrag von Fr. 15'190.65, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 
von Fr. 159.55 der Einwohnergemeinde Hägendorf in Rechnung zu stellen und dem 
Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01224.P.62 "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (mur/zea) (2) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Kreisbauamt ll, Amthausquai 23, 4601 Olten 
Gemeindepräsidium Hägendorf, Bachstrasse 11, 4614 Hägendorf (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Hägendorf, Bachstrasse 11, 4614 Hägendorf (Rechnung des Amtes für 

Verkehr und Tiefbau folgt separat) 


